
 

AJR Allzweckreiniger Savon de Marseille 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830 
Ausgabedatum: 26.01.2011   Überarbeitungsdatum: 25.11.2020   Ersetzt: 19.11.2014   Version: 3.0 

 

25.11.2020 (Version: 3.0) 

 

DE (Deutsch)  1/8 

 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 

Handelsname : AJR Allzweckreiniger Savon de Marseille 

Produktcode : 532169 

Produktart : Detergens 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Für die Allgemeinheit bestimmt 

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Reinigungs-/Waschmittel und Additive, 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum                                                                                                                                                                                                      

c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid                                                                                                                                                                                                            
Rue Bruyn                                                                                                                                                                                                             
B -1120Brussels                                                                                                                                                                                                                  
+32 70 245 245 

 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

 Centre Anti-
Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base 
- Reine Astrid 

Rue Bruyn 
B -1120 Brussels 

+32 70 245 245  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gemische: SDB < 2015 : Nur CLP Information anzeigen 

Nicht eingestuft 

 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en) 

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

UFI : FDSM-0GXE-T10P-HDH7 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 
 

 
 

 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Richtlinie 67/548/EWG 

Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

C12-14 PARETH-7 (CAS-Nr.) 68439-50-9 
(EG-Nr.) Polymer 
(REACH-Nr) polymer: 
polymers are exempt (Title II 
REACH Regulation (Article 2, 
§ 9) 

0.5 - 2.5 Xn; R22 
Xi; R41 
 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 
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sodium p-cumenesulphonate (CAS-Nr.) 15763-76-5 
(EG-Nr.) 239-854-6 
(REACH-Nr) 01-2119489411-
37 

0.5 - 2.5 Xi; R36 
 

Eye Irrit. 2, H319 

1-Methoxy-2-propanol (CAS-Nr.) 107-98-2 
(EG-Nr.) 203-539-1 
(EG Index-Nr.) 603-064-00-3 
(REACH-Nr) 01-2119457435-
35 

0.5 - 2.5 R10 
R67 
 

Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 

Natriumcarbonat (CAS-Nr.) 497-19-8 
(EG-Nr.) 207-838-8 
(EG Index-Nr.) 011-005-00-2 
(REACH-Nr) 01-2119485498-
19 

0.5 - 2.5 Xi; R36 
 

Eye Irrit. 2, H319 

 
 

 

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 

einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen lassen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder 
Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe herbeirufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Sand. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Beim 

Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser 
in die Umwelt vermeiden (verhindern). 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 
betreten. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. 

Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 

Behörden zu benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder 

Kieselgur aufsaugen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt 
aufbewahren. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung. 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen 

und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit 
milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten 
um die Bildung von Dämpfen zu vermeiden. 

Hygienemaßnahmen : Nach Gebrauch Hände, Unterarme und Gesicht gründlich waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, entfernt von: 

Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. 

Unverträgliche Produkte : Starke Basen. Starke Säuren. 

Unverträgliche Materialien : Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. 

Maximale Lagerdauer : 365 Tage 

Lagertemperatur : 20 (5 - 30) °C 

Lager : Vor Hitze schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht frostbeständig. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Allzweckreiniger. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 
8.1. Zu überwachende Parameter 
 

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung 1-Méthoxy-2-propanol 

Limit value [mg/m³] 375 mg/m³ 

Limit value [ppm] 100 ppm 

Short time value [mg/m³] 568 mg/m³ 

Short time value [ppm] 150 ppm 

Anmerkung (BE) D 
 
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Unnötige Exposition vermeiden. 
 

  

Handschutz: 

Schutzhandschuhe tragen. 
 

Augenschutz: 

Schutzbrille oder Sicherheitsgläser 
 

  

Atemschutz: 

Geeignete Maske tragen 
 

Sonstige Angaben: 

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Weiß. 

Geruch : Charakteristisch. 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : 10 (9,5 - 10,5) 

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
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Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar,Nicht brennbar. 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : 1,032 (1,028 - 1,036) kg/L 

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 

Log Pow : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 
Nicht festgelegt. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Nicht festgelegt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Starke Säuren. Starke Basen. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

AJR Allzweckreiniger Savon de Marseille  

LD50 oral Ratte 4341 mg/kg 

 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

LD50 oral Ratte 2800 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalation - Ratte 2300 mg/m³ 

 

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2) 

LD50 oral 3739 mg/kg Körpergewicht 

LD50 dermal > 2000 mg/kg Körpergewicht 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) > 26315 mg/l 

 

C12-14 PARETH-7 (68439-50-9) 

LD50 oral Ratte > 1200 mg/kg 

 

sodium p-cumenesulphonate (15763-76-5) 

LD50 oral Ratte > 7000 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalation - Ratte > 5 mg/l 
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Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

pH-Wert: 10 (9,5 - 10,5) 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 

pH-Wert: 10 (9,5 - 10,5) 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

sodium p-cumenesulphonate (15763-76-5) 

NOAEL (oral, Ratte) 763 - 3535 mg/kg Körpergewicht 

NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen) > 440 mg/kg Körpergewicht 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen 
und mögliche Symptome 

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

LC50 Fische 1 300 mg/l 

EC50 Daphnia 1 > 200 mg/l 

 

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2) 

LC50 Fische 1 > 4600 mg/l 

EC50 andere Wasserorganismen 1 23300 mg/l waterflea 

EC50 andere Wasserorganismen 2 > 500 mg/l 

 

sodium p-cumenesulphonate (15763-76-5) 

LC50 Fische 1 > 100 mg/l 

EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l 

NOEC chronisch Algen 31 mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

AJR Allzweckreiniger Savon de Marseille  

Persistenz und Abbaubarkeit Das / die in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfüllt / erfüllen die Bedingungen 
der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 
Detergenzien festgelegt sind. . Nicht festgelegt. 

 

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2) 

Persistenz und Abbaubarkeit Biologisch abbaubar. 
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Biologischer Abbau 96 % 28 Tage   OECD 301 E 

 

C12-14 PARETH-7 (68439-50-9) 

Biologischer Abbau 65,4 % 28 Tage (OECD 301F) 

 

sodium p-cumenesulphonate (15763-76-5) 

Biologischer Abbau 103 - 109 % 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

AJR Allzweckreiniger Savon de Marseille  

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 

 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

Bioakkumulationspotenzial Literatur meldet nicht bioakkumulierbar. 

 

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2) 

Log Pow -0,49 

 

sodium p-cumenesulphonate (15763-76-5) 

Log Pow - 1,1 

12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 

Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. UN-Nummer 
UN-Nr. (ADR) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (IMDG) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (IATA) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (ADN) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (RID) : Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 

Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar 

IMDG 

Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar 

IATA 

Transportgefahrenklassen (IATA) : Nicht anwendbar 

ADN 

Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht anwendbar 



AJR Allzweckreiniger Savon de Marseille 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830 
 

25.11.2020 (Version: 3.0) 

 

DE (Deutsch) 7/8 

 

RID 

Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 
Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 
Umweltgefährlich : Nein 

Meeresschadstoff : Nein 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Keine Daten verfügbar 

Seeschiffstransport 

Keine Daten verfügbar 

Lufttransport 

Keine Daten verfügbar 

Binnenschiffstransport 

Keine Daten verfügbar 

Bahntransport 

Keine Daten verfügbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

 

Verordnung über Detergenzien (648/2004/CE): Kennzeichnung der Inhaltsstoffe: 

Komponente % 

nichtionische Tenside, anionische Tenside <5% 

2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL  

Duftstoffe  

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

1.1 Sonstige Angaben Geändert  
 

 

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. 
Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur 
Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006. 
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Sonstige Angaben : Keine. 
 

 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

R10 Entzündlich 

R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken 

R36 Reizt die Augen 

R41 Gefahr ernster Augenschäden 

R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 

Xi Reizend 

Xn Gesundheitsschädlich 
 
 

 

 
 

 

SDB EU (REACH Anhang II) 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 

 


